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ZUSATZ-KOLLEKTIVVERTRAG
Dieser Kollektivvertrag wird abgeschlossen zwischen
der

Ärztekammer für Tirol, 6020 Innsbruck,
Anichstraße 7/I,

einerseits
und dem

Österreichischen Gewerkschaftsbund,
Gewerkschaft GPA,
Geschäftsbereich Interessenvertretung,
1030 Wien, Alfred-Dallinger-Platz 1,
sowie der Regionalgeschäftsstelle Tirol der GPA,
6020 Innsbruck, Südtiroler Platz 14–16,

andererseits.

PRÄAMBEL

Aufgrund des Bundesgesetzes, mit dem das Einkom-
mensteuergesetz 1988, die Bundesabgabenordnung,
das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz, geändert

werden, wird mit diesem Zusatz-Kollektivvertrag eine
Ermächtigung geschaffen, freiwillig eine Mitarbeiter-
prämie im Jahr 2024 zu gewähren.

§ 1. GELTUNGSBEREICH

Durch diesen Kollektivvertrag wird das Dienstverhält-
nis der Angestellten bei niedergelassenen Ärzten und
ärztlichen Gruppenpraxen, die der Ärztekammer für

Tirol angehören, geregelt. Ausgenommen sind Fach-
ärzte für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, Zahn-
ärzte und Gruppenpraxen bei Zahnärzten.

§ 2. FREIWILLIGE TEUERUNGSPRÄMIE 2024

1)Mit Betriebsvereinbarung kann für das Jahr 2024 ei-
ne Zulage oder Bonuszahlung (Mitarbeiterprämie) in
einer Höhe von bis zu € 3.000,– im Sinne des § 124b
Z 447 lit a EStG freiwillig vereinbart werden. Es muss
sich dabei um eine zusätzliche Zahlung handeln, die
üblicherweise bisher nicht gewährt wurde.

2) Kann keine Betriebsvereinbarung abgeschlossen
werden, weil kein Betriebsrat gebildet ist, ist für einen
arbeitsrechtlichen Anspruch eine Vereinbarung abzu-
schließen. Wird diese Vereinbarung mit allen Arbeit-
nehmerinnen abgeschlossen, handelt es sich um eine
Zulage oder Bonuszahlung im Sinne des § 124b Z 477
lit a EStG.

3) Die Höhe der Mitarbeiterprämie kann bei Teilzeit-
beschäftigten nach dem Beschäftigungsausmaß ali-
quotiert werden. Beginnt oder endet das Dienstver-
hältnis während des Jahres kann nur das aliquote
Ausmaß der Mitarbeiterprämie gewährt werden.

4) Diese freiwillige Teuerungsprämie stellt eine Zulage
oder Bonuszahlung im Sinne folgender Bestimmun-
gen dar: § 124b Z 477 lit a, b und c Einkommensteuer-
gesetz (EStG), § 49 Abs 3 Z 30 Allgemeines Sozialversi-
cherungsgesetz (ASVG), § 16 Abs 20 Kommunalsteuer-
gesetz (KommStG) und § 41 lit j Familienlastenaus-
gleichsgesetz (FLAG). Diese Zahlungen erhöhen daher
das Jahressechstel nicht und werden auch nicht auf
das Jahressechstel angerechnet (§ 124b Z 447 lit a
EStG).

§ 3. GELTUNGSDAUER

Dieser Zusatz-Kollektivvertag tritt mit 1. Jänner 2024 in Kraft und endet am 31. Dezember 2024, ohne dass es einer
Kündigung bedarf.

Wien, am 26. März 2024
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ÄRZTEKAMMER FÜR TIROL
6020 Innsbruck, Anichstraße 7/I

Der Präsident: Der Obmann der Kurie der
niedergelassenen Ärzte:

Dr. Stefan KASTNER VP MR Dr. Momen RADI

ÖSTERREICHISCHER GEWERKSCHAFTSBUND
GEWERKSCHAFT GPA

1030 Wien, Alfred-Dallinger-Platz 1

Die Vorsitzende: Der Bundesgeschäftsführer:

Barbara TEIBER, MA Karl DÜRTSCHER

ÖSTERREICHISCHER GEWERKSCHAFTSBUND
GEWERKSCHAFT GPA

Wirtschaftsbereich Gesundheit, Soziale Dienstleistungen, Kinder- und Jugendhilfe
1034 Wien, Alfred-Dallinger-Platz 1

Die Wirtschaftsbereichsvorsitzende: Der Wirtschaftsbereichssekretär:

Beatrix EILETZ Christoph ZEISELBERGER

ÖSTERREICHISCHER GEWERKSCHAFTSBUND
GEWERKSCHAFT GPA

Regionalgeschäftsstelle Tirol
6020 Innsbruck, Südtiroler Patz 14–16

Der Regionalvorsitzende: Der Regionalgeschäftsführer:

Martin WITTING Harald SCHWEIGHOFER

Der Regionalsekretär:

Ralf WIESTNER
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